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Einleitung 

I. Untersuchungsgegenstand 

Gegenstand der Untersuchung bildet die prozessuale Bewältigung von 
Vorgängen im Völkerrecht, die sachlichrechtlich als gütliche Einigung, Verzicht, 
Abstandnehmen von Rechtsverfolgung, prozessualrechtlich als Verzicht auf die 
Fortsetzung des Verfahrens bezeichnet werden können, d.h. als Verfahrensbeen-
digung auf Initiative eines oder aller Streitbeteiligten. Unter einem strikt 
formalen Aspekt kann gesagt werden, daß ein gerichtliches Verfahren immer mit 
einem Akt des Gerichts abgeschlossen wird. Es mag den Parteien freistehen, 
über den eingeführten Streitstoff anders zu disponieren l , aber, so bereits der 
StIGH, "l'accord entre les Parties mettait fin au differend, mais non a la 
procedure".2 Das Gericht muß zumindest die Streichung der Rechtssache aus 
dem Register verfügen, wenn es sich um eine ständige Instanz handelt. Fraglich 
ist dies bereits bei einem ad hoc errichteten Gericht. Wann denn ein Prozeß 
derart beendet werden kann, unter welchen Voraussetzungen dies mit welchen 
Rechtsfolgen geschehen kann, ist dabei noch völlig offen. Jedoch lehrt ein Blick 
in die zwischenstaatliche Prozeßrechtspraxis, daß solche Konstellationen häufig 
aufgetreten sind 3 , auch wenn es bisher nur ganz ausgesprochen selten zu einem 
Streit um die Wirkungen der Prozeßbeendigung durch Vergleich oder Klage-
rücknahme gekommen ist. 4 

Das Thema ist bisher noch nicht Gegenstand monographischer Behandlung 
gewesen. Ausgesprochen selten wurden diese Probleme in Aufsätzen und in 
kleineren Beiträgen angesprochen. 5 

1 Seerni, Procedure, RdC 65 (1938 II1), S. 565 (659). 
2 Beratung des Borchgrave-Falles, PCIJ, Series E, No. 16, S. 182. So stellte dies auch A. 

dei Vecchio, Le parti, S. 229/230, zutreffend dar: " ... le suddette manifestazioni di volontä 
non hanno l'effetto di interrompere immediatamente il procedimiento, ma e la Corte, ehe, 
prendendo atto della volontä delle parti, mette final rapporto processuale". 

3 V gl. nur die Entscheidungssammlung in Anhang II. 
4 Vgl. insbesondere Barcelona Traction, 1. Phase, ICJ Rep. 1964, S. 6 ff. Siehe ferner 

Deutscher-Belgischer Gemischter Schiedsgerichtshof, U.v. 5.5.1927 O.V.C. (Winand) v. 
Reichsausgleichsamt (Gasmotorenfabrik), TAM VII, S. 520. 

5 Giardina, Arrangements amiables, Com. e Stud. 14 (1975), S. 337 ff.; Pecourt Garcia, 
EI desistimiento, Rev. Esp. Derecho Int'123 (1970), S. 231 ff.; Suy, Contribution, RBDI 
1966, S. 68 ff.; Wegen, Discontinuance, AJIL 76 (1982), S. 717 ff. 
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Dieser Bereich wurde meist kursorisch thematisiert in den Kommentaren zur 
Verfahrens ordnung des (St)IGH6 oder in den monographischen Darstellungen 
des Prozeßrechts bzw. bestimmter Einzelaspekte davon.? 

Nach gängiger deutscher Prozeßrechtsdogmatik endet ein gerichtliches 
Verfahrens, wenn das mit dem Verfahren angestrebte Rechtsschutzziel erreicht 
ist, oder aus besonderen Gründen nicht mehr erreicht werden kann. So bei 
Klagerücknahme, Vergleich, Erledigung und Urteil. Nur die Verfahrensbeendi-
gung ohne streitiges Urteil wird in die Studie einbezogen. 9 Damit aber sind für 
den völkerrechtlichen Bereich die Fälle faktischer Erledigung einer Instanz noch 
nicht erfaßt. Dies ist denkbar aufgrund von Kriegswirren oder durch Verfah-
renssabotage einer Partei, oder, undramatischer, bei schlichtem Nichtbetreiben 
des Verfahrens durch die Parteien: Ruhenlassen des Verfahrens, Aussetzung 
usw. Insbesondere kommt im Völkerrecht eine Vereinbarung der Parteien in 
Betracht, eine Streitbeilegungjedenfalls nicht der Gerichtsinstanz zu überlassen. 
Gerichtsförmige Verfahren werden in der Regel eingeleitet und betrieben, um 
eine Entscheidung der Instanz über den unterbreiteten Streits toff am Maßstabe 
des Rechts herbeizuführen. Dabei wird an eine Instanz ein Rechtsschutzgesuch 
gerichtet, welches sie authoritativ entscheiden soll. Solchem Ansinnen liegt ein 
Streit zwischen zwei Parteien zugrunde. Die Entscheidung über die Einleitung 
des Verfahrens liegt bei allein einer Partei im Falle der Inanspruchnahme einer 
Instanz, deren Gerichtsbarkeit diese Parteien zumindest generell unterworfen 
sind: institutionalisierte obligatorische Gerichtsbarkeit. Möglicherweise ent-
scheiden die Streitparteien gemeinsam, den bereits entstandenen Fall einer 
dritten Instanz zur Entscheidung zu unterbreiten: ad hoc (Schieds-) Gerichts-
barkeit qua Komprorniß. Wird nun der Streit rechtlich oder tatsächlich 
beigelegt, erledigt sich der Streit sonstwie, oder will eine - oder beide - Partei 
schlicht vom bereits initiierten Verfahren loskommen, dann entsteht die Frage 

6 Stauffenberg, Statut et reglement, S. 405 ff.; Guyornar, Commentaire, S. 395 ff.; 
Rosenne, Commentary, S. 185 ff. 

7 Vgl. Hudson, PCIJ 1943, S. 545 ff.; Salvioli, Tutela, S. 371 ff.; Rosenne, Law and 
Practice, Bd. 1, S. 534 ff.; dei Vecchio, Le parti, S. 229 ff.; Martin, L'estoppel, S. 157 ff.; 
Witenberg, Organisation judiciaire, S. 343 ff.; Sirnpsonl Fox, lnt'l Arbitration, S. 214 ff. 

a Technisch auch "relinquishment ofjurisdiction" oder "desaississement" genannt, vgl. 
nur VerfO des EuGHMR vom 24.11.1982, Conseil de l'Europe, Doc. No. Cour (82) 107 v. 
2.12.1982: Artikel 50. Es herrscht immer wieder Verwirrung über die Zuordnung solcher 
verfahrensbeendigenden Vorgänge. Der IGH macht in seinen eigenen Publikationen 
teilweise unzutreffende Angaben über seine eigene Jurisprudenz: so soll seit 1945 kein 
Verfahren mehr durch Vergleich beendet worden sein, hier wird der Compagnie du Port-
Fall vergessen und zugleich den Klagerücknahmen zugeschlagen. Bei dem Vergleich wird 
ein Fall nicht erwähnt (Factory at Chorz6w) oder von einem Fall stillschweigender 
Klagerücknahme gesprochen, was der lGH selbst im Monetary Gold-Fall anzuerkennen 
abgelehnt hat, vgl. zu allen Angaben des lGH, lGH 1978, S. 63. Rosenne, Commentary, 
S. 94 führt als "discontinuance" einen Fall ein, der durch Urteil abgeschlosssen wurde 
(Lighthouses in Crete and Samos, Jugdment, 1937, PCJI, Series AI B, No. 71, S. 94). 

9 Vgl. für das deutsche Recht Rosenberg-Schwab, Zivilprozeßrecht, S. 763 statt aller. 
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nach den, hier nicht behandelten, materiell-rechtlichen und prozessualen 
Voraussetzungen und Wirkungen 'solcher Streiterledigung. Im staatlichen 
Bereich wird, wie gesagt, die Klage zurückgenommen, ein Vergleich geschlossen 
oder die Sache für erledigt erklärt. Solche Verhaltensweisen sind auch im 
Völkerrecht denkbar. Darüberhinaus ist jedoch zu bedenken, daß jenseits der 
staatlichen Ebenen mit ihren zentralen Rechtserzeugungs- und -erzwingungsin-
stanzen der Wille der gleichgeordneten Parteien von ganz erheblich größerer 
Bedeutung ist, als Ausdruck der souveränen Gleichheit der Staaten. So kann 
dem Gericht jeweils durch Parteivereinbarung schlicht die Jurisdiktionsgrundla-
ge entzogen werden, d.h. die Zuständigkeit, überhaupt über Streitfälle der 
beteiligten Staaten zu entscheiden. Dies ist bei einem ad hoc Gericht ebenso 
denkbar wie bei einer ständigen Instanz. 10 

10 Bleckmann hat eine sehr instruktive "Check-Liste" der besonderen Strukturanlagen 
des Völkerrechts zusammengetragen, von denen die für die internationale Streitbeilegung, 
das Völkerprozeßrecht und die Verfahrensbeendigung einschlägigen zusammengefaßt 
werden; Bleckmann. Die Aufgaben einer Methodenlehre des Völkerrechts (1978), S. 45-49 
= Bleckmann, Zur Strukturanalyse im Völkerrecht, Rechtstheorie 9 (1978), S. 143 (144-
148): 
,,- Die Völkerrechtsgemeinschaft setzt sich primär aus souveränen, gleichgeordneten 
Staaten zusammen. Die Staaten sind einander nicht übergeordnet, sondern gleichgeord-
net. Die Völkerrechtsordnung ist also im Gegensatz zur hierarchisch aufgebauten 
Staatsordnung eine "paritätische Koordinationsordnung" . 
- Mit der gleichen Souveränität der Staaten hängt das Fehlen zentraler Organe der 
Völkerrechtsgemeinschaft zusammen. Soweit Verträge die Funktion der Gesetzgebung 
übernehmen und soweit eine Gerichtsbarkeit besteht, beruhen sie auf dem Konsens der 
beteiligten Staaten. 
- Das Fehlen einer Gerichtsbarkeit und der staatlichen Zwangsmittel haben zur Folge, 
daß die Rechtsansprüche durch die Staaten selbst beurteilt werden, und daß die 
Verhandlungen zwischen den Staaten und die Selbsthilfe in den Vordergrund treten. 
- Da das Völkerrecht keine zentralen Repräsentativorgane i.e.S., keine Gesetzgebung 
und Gerichtsbarkeit kennt, folgen die Staaten meist ihren Individualinteressen; das 
völkerrechtliche Gesamtinteresse bleibt relativ unterentwickelt. Die Folge ist eine relative 
Autonomie der Staaten. 
- Mangels zentraler Organe, welche das Allgemeininteresse vertreten könnten, stellt die 
Völkerrechtsordnung kein objektives Recht i.e.S. dar; sie beruht vielmehr auf der 
Gegenseitigkeit (Relativität) der Rechte und Pflichten; die objektive Rechtsordnung 
zerfällt in zahlreiche bilaterale Rechtsverhältnisse; nur der jeweils berechtigte Staat kann 
die Realisierung der Rechte verlangen. 
- Mangels umfassender AUgemeininteressen ist das Völkerrecht weitgehend dispositiv. 
- Obwohl die Satzung der UNO und die Statuten des IGH die Gerechtigkeit anstreben, 
ist das Ziel der Völkerrechtsordnung auch heute noch weniger die Durchsetzung der 
objektiven Gerechtigkeit als die Garantie des Friedens, der Ordnung und der Rechtssi-
cherheit. 
- Da es im Völkerrecht keine Gesetzgebung und keine obligatorische Gerichtsbarkeit 
gibt, welche den Rechtssubjekten von der heutigen Wirklichkeit stark abweichende Ziele 
setzen können, muß die Völkerrechtsordnung stärker als das nationale Recht am 
Grundsatz der Effektivität ausgerichtet sein. 
- Die "Weltrechtsordnung" setzt sich in der Tat aus einer "Pluralität der Rechtsordnun-
gen" zusammen. Die Völkerrechtsordnung ist mangels zentraler Organe und wegen der 


